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Kollegiums mit dem Präsidium des Bezirksgerichts, in denen 
das Verständnis für zuweilen unterschiedliche Standpunkte 
geweckt und übereinstimmende Lösungen gesucht werden. 
Überall streben die Justizorgane eine vertrauensvolle und 
sachbezogene Zusammenarbeit mit den Kollegien der Rechts
anwälte an.

Aufgaben der Rechtsanwälte . 
in Auswertung des XI. Parteitages der SED

Die Rechtssicherheit in unserem Land ist ein wesentliches 
Element des Vertrauensverhältnisses zwischen Bürger und 
Staat. Daraus ergibt sich für die Juristen und speziell für die 
Rechtsanwälte die Aufgabe, daran mitzuwirken, daß jede 
staatliche und insbesondere jede gerichtliche Entscheidung 
dem Gesetz entspricht und gerecht ist. Durch kluge Arbeit 
und gute Verfahrensvorbereitung können die Rechtsanwälte 
einen erheblichen Beitrag dazu leisten, daß die Gerichte ju
ristisch exakte, die Bürger überzeugende Entscheidungen 
treffen. Ich meine, daß hierfür auch Prinzipienfestigkeit und 
Engagement in der anwaltlichen Arbeit erforderlich sind.

Es ist für die Tätigkeit des Anwalts normal, daß er nicht 
immer auf der Seite der obsiegenden Prozeßpartei stehen kann. 
Es ist einfach, die obsiegende Prozeßpartei von der Gesetz
lichkeit und Gerechtigkeit der Entscheidung zu überzeugen. 
Dieser Bürger wird im Regelfall meinen, daß er einen guten 
Anwalt gehabt und einen gerechten Richter gefunden hat. 
Es geht aber auch darum, demjenigen Bürger, der den Rechts
streit verloren hat, zu verdeutlichen, daß die Entscheidung ge
setzlich und gerecht ist und nur so und nicht anders getroffen 
werden konnte. Kaum einer ist dazu besser in der Lage — 
vorausgesetzt, alle Rechtsmittel sind ausgeschöpft — als der 
Rechtsanwalt.

Wenn vom Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und 
Staat die Rede ist, so gibt es einen engen Bezug zum Ver
trauensverhältnis zwischen Mandant und Anwalt. Im Nor
malfall wird der Anwalt bei der Auftragserteilung auch mit 
einem „Vertrauens vor schuß“ bedacht. Diesen Vorschuß auch 
in komplizierten Verfahrenssituationen oder bei großer Ar
beitsbelastung zu rechtfertigen setzt ein hohes Engagement 
des Anwalts voraus. Schließlich liegt unter unseren gesell
schaftlichen Verhältnissen das engagierte Eintreten des An
walts für seinen Mandanten nicht nur in dessen persönlichem 
Interesse, sondern es entspricht auch gesamtgesellschaftlichen 
Interessen, weil an der Rechtssicherheit in unserem sozialisti
schen Staat eben ein gesamtgesellschaftliches Interesse be
steht. Und wenn z. B. ein Anwalt in einer Strafsache in lan
ger Kleinarbeit eine Anklage auf ihre schwachen Stellen hin 
abklopft und schließlich erreicht, daß das Gericht die Er
öffnung des Verfahrens wegen nicht hinreichenden Tatver
dachts ablehnt, dann besteht ein objektives gesellschaftliches 
Interesse an einem derartigen Herangehen. Es ist in der 
Regel so, daß der Erfolg des Strafverteidigers nicht durch 
ein großartiges Plädoyer in der Hauptverhandlung, sondern 
durch präzise und z. T. aufwendige Vorarbeit erreicht wird.

Die für die Gerichte und Staatlichen Notariate geltende 
Schwerpunktaufgabe, die Arbeiter-und-Bauern-Macht allsei
tig zu stärken und die ökonomische Strategie der SED zu 
unterstützen, hat auch für die Kollegien der Rechtsanwälte 
große Bedeutung. Diese Aufgabe ist mit spezifischen anwalt
lichen Mitteln zu unterstützen. Wenn wir sagen, daß Recht 
und Gesetzlichkeit im Betrieb Produktivitätsreserven frei- 
legen, so unterstützt die verantwortungsvolle Handhabung 
der Gesetze durch den Anwalt diesen Prozeß.

Aus der Sicht der Gerichte gibt es in der Zusammenarbeit 
•mit der Rechtsanwaltschaft natürlich auch Dinge, die noch 
der Verbesserung bedürfen. Dazu gehört z. B. die Vertagung 
der Hauptverhandlung in Strafsachen zur Gewährleistung 
des Rechts auf Verteidigung.^ Die Frage, ob der Zügigkeit 
des Verfahrens oder dem Recht auf Verteidigung der Vorrang 
zu geben ist, scheint mir in dieser Gegenüberstellung nicht 
richtig zu sein. Die Rationalität des Verfahrens ist schließlich 
auch kein Selbstzweck; sie dient letztlich dem Beschuldigten 
bzw. Angeklagten selbst, um in Strafsachen dem Schwebe
zustand anhängiger Verfahren und den daraus erwachsenden

Informationen

Eine Vereinbarung zur Unterstützung einer massenwirksamen 
Rechtspublizistik in Presse, Funk und Fernsehen und zur 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Journalisten und 
Juristen wurde am 28. Oktober 1986 in Berlin abgeschlossen. 
Unterzeichnet wurde die Vereinbarung vom Minister der 
Justiz, Hans-Joachim Heusinger, vom Generalstaatsanwalt, 
Günter Wendland, vom Präsidenten des Obersten Gerichts, 
Dr. Günter Sarge — gleichzeitig in seiner Eigenschaft als 
Präsident der Vereinigung der Juristen der DDR — und vom 
Vorsitzenden des Verbandes der Journalisten, Eberhard 
Heinrich.

Auf der Zusammenkunft würdigten die Unterzeichner den 
bisher erreichten Stand der Zusammenarbeit auf zentraler 
sowie auf Kreis- und Bezirksebene. Zur weiteren Vertiefung 
der Partnerschaftsbeziehungen sollen die Bemühungen ver
stärkt werden, das Niveau der gegenseitigen Information 
sowie den Erfahrungsaustausch zu verbessern. Dabei sollen 
insbesondere die Erfahrungen der Bezirksvorstände des VDJ, 
der VdJ und der Justizorgane verallgemeinert werden.

Die Umsetzung der zentralen Schwerpunkte zur Erläute
rung des sozialistischen Rechts in die journalistische Tätig
keit wird mit zentral herausgegebenen Empfehlungen und 
Informationen sowie Veröffentlichungen in der Fachpresse 
unterstützt. In der Vereinbarung wird u. a. darauf orientiert, 
daß die Leiter der Justizorgane in den Bezirken und Kreisen 
die Übermittlung analytischer Materialien aus den Ergeb
nissen ihrer Tätigkeit an die Medien im Territorium für die 
Gestaltung der Rechtspublizistik veranlassen. Umfang, Quali
tät und Massenwirksamkeit der Veröffentlichungen sollen 
regelmäßig eingeschätzt werden.

psychischen Belastungen so schnell wie möglich ein Ende zu 
bereiten. Mir scheint vielmehr, daß es in der Mehrzahl der 
Sachen um die tagtägliche reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen Gericht und Anwalt sowie um das Verständnis für 
die Probleme des anderen geht. Im übrigen nehmen die Ver
tagungen von Terminen in Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtsverfahren einen viel größeren Raum ein als in Straf
sachen. Dies ergibt sich schon aus der größeren Anzahl dieser 
Verfahren und der dabei wahrzunehmenden Termine.

Ich meine also, daß Gerichte und Anwälte gemeinsam nach 
Wegen suchen sollten, um unbegründete Terminsvertagun
gen, die ja auch den Arbeitszeitfonds der Rechtsanwälte wie 
der Richter belasten, im Interesse der Bürger, im Interesse 
der Rechtssicherheit und der Rationalität der Verfahren zu 
überwinden. Keine Lösung scheint es mir zu sein, undifferen
ziert die Forderung zu erheben, bei Terminskollisionen in 
jedem Fall in Untervollmacht einen Vertreter zu beauftra
gen. Dies widerspräche dem Prinzip des Vertrauens des Man
danten zu seinem Rechtsanwalt. Dieses Vertrauen ist nicht 
einfach delegierbar. Damit soll aber nicht ausgeschlossen 
werden, daß die Untervertretung im Einzelfall erforderlich 
sein kann.

Der XI. Parteitag der SED hat den Justizorganen die Auf
gabe gestellt, sich noch intensiver mit der Erläuterung des 
sozialistischen Rechts zu befassen. Zu Recht haben die Vor
stände einiger Kollegien geäußert, daß die Rechtsanwaltschaft 
in diesen Prozeß noch stärker einzubeziehen ist. Während 
die Fernsehreihe „Alles, was Recht ist“ auf sehr wirksame 
Art und Weise ein Millionenpublikum erreicht, erfordert die 
alltägliche Rechtspropaganda im unmittelbaren Kontakt mit 
dem Bürger viel Kleinarbeit. Dabei gilt wie überall der 
Grundsatz, daß nicht Vielgeschäftigkeit, sondern Wirksamkeit 
entscheidet. Auch in der „Neuen Justiz“ sollte sich die An
waltschaft mehr als bisher aus ihrer Sicht zu aktuellen 
Rechtsfragen äußern. Der Umfang der Publikationen sollte 
dem tatsächlichen Beitrag der Rechtsanwälte bei der Ver
wirklichung des sozialistischen Rechts entsprechen.
(Dem vorstehenden Beitrag liegen Auszüge aus Reden des Ministers 
zugrunde, die er auf den Wahlversammlungen der Kollegien der 
Rechtsanwälte ln Berlin und Rostock gehalten hat.) * S.
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